
Diese Bedingungen gelten für die von Koller (gemäss 
Definition unten) ausschliesslich online versteigerten 
Objekte.

Durch die Nutzung dieser Webseite (inkl. aller Do-
mains und Subdomains; «Webseite») und/oder die 
internet-basierte Teilnahme an Auktionen von Objek-
ten mittels der Nutzung der Webseite («Online-Auk-
tion(en)») unterzieht sich der Bieter, welcher die Web-
seite nutzt, um ein Objekt zu ersteigern oder um sich 
über das Angebot auf der Webseite zu informieren 
(«Bieter»), den nachstehenden allgemeinen Auktions-
bedingungen («AAB») der Koller Auktionen AG, Hard-
turmstrasse 102, 8005 Zürich, Schweiz («Koller»):

1. Rechtsstellung der Parteien
Die Steigerungsobjekte werden durch Koller im Namen 
und für Rechnung des Einlieferers des zu versteigern-
den Objektes («Einlieferer») versteigert. Koller handelt 
in fremdem Namen und auf fremde Rechnung als di-
rekte/unmittelbare Stellvertreterin des Einlieferers im 
Sinne von Art. 32 Abs. 1 des schweizerischen Obligatio-
nenrechts («OR»). Der Zuschlag erfolgt an den von Kol-
ler im Rahmen der Online-Auktion anerkannten Bieter 
mit dem höchsten Gebot in Schweizer Franken («Käu-
fer») am Ende der Gebotsfrist, wodurch betreffend das 
über die Webseite mittels Online-Auktion ersteigerte 
Objekt ein verbindlicher Kaufvertrag zwischen Einliefe-
rer und Käufer entsteht («Kaufvertrag»; zur Entstehung 
des Kaufvertrages vgl. Ziffer 7). Koller wird dadurch 
nicht Partei des Kaufvertrags.

2. Geltung und Änderung
2.1 Diese AAB regeln die mit der Nutzung der Webseite 
und/oder die mit der Teilnahme an der Online-Auktion 
im Zusammenhang stehenden Rechte und Pflichten 
von Koller und der Bieter resp. Käufer.

2.2 Diese AAB regeln zudem die Modalitäten der Ver-
tragsentstehung zwischen Einlieferer und Käufer.

2.3 Der Bieter resp. der Käufer bestätigt diese AAB je-
des Mal neu, wenn er sich auf der Webseite einloggt. 
Koller behält sich das Recht vor, an diesen AAB jederzeit 
Änderungen vorzunehmen und die jeweils aktuelle Fas-
sung auf der Webseite zu veröffentlichen.

3. Kaufpreis, Aufgeld und Kommission
3.1 Nebst dem Preis des Objektes, welcher dem 
Höchstgebot gemäss dem Online-Auktions-Verfah-
ren entspricht («Zuschlagspreis»), ist vom Käufer auf 
den Zuschlagspreis ein Aufgeld von 25% zu entrichten 
(«Aufgeld»). 

3.2 Auf das Aufgeld hat der Käufer die schweizerische 
Mehrwertsteuer («MWST») zu entrichten. Alle im On-
line-Auktionskatalog mit * (Asterisk) bezeichneten 
Objekte sind vollumfänglich mehrwertsteuerpflichtig, 
d. h. bei diesen Objekten wird die MWST auf den Zu-
schlagspreis und auf das Aufgeld erhoben. Käufer, die 
eine rechtsgültige abgestempelte Ausfuhrdeklaration 
vorlegen, erhalten die MWST rückvergütet. 

3.3 Der Käufer erklärt sich damit einverstanden, dass 
Koller allenfalls auch vom Einlieferer eine Kommission 
erhält.

4. Garantie
4.1 Koller wird den Kauf (unter Vorbehalt nachfolgen-
der Ziffern 4.2 und 4.3) namens und auf Rechnung des 
Einlieferers rückgängig machen, falls sich das Objekt als 
Fälschung erweist. Eine Fälschung liegt vor, wenn das 
Objekt nach vernünftiger Auffassung von Koller eine im 
Hinblick auf Urheberschaft, Alter, Periode, Kultur oder 
Herkunft in Täuschungsabsicht geschaffene Imitation 
ist, bei der sich die korrekte Beschreibung solcher Inhal-
te nicht in der Beschreibung im Online-Auktionskatalog 
(unter Beachtung jeglicher Ergänzungen) widerspiegelt 
und dieser Umstand den Wert des Objekts im Vergleich 
zu einem der Katalogbeschreibung entsprechenden 
Gegenstand wesentlich beeinträchtigt. Ein Objekt gilt 
nicht als gefälscht, wenn es lediglich beschädigt ist und/
oder an ihm Restaurierungsarbeiten und/oder Verän-
derungen irgendwelcher Art vorgenommen wurden. 

4.2 Eine Rückabwicklung gemäss vorstehender Bestim-
mung findet nach Ermessen von Koller nicht statt, falls:
i.
die Beschreibung des Objekts im Online-Auktionska-
talog im Einklang mit der Meinung einer Fachperson 
oder mit der herrschenden Meinung von Fachpersonen 
stand oder die Beschreibung im Online-Auktionskata-

log andeutete, dass hierüber Meinungsverschiedenhei-
ten bestanden,
ii.
die Fälschung zur Zeit des Zuschlages nach dem Stand 
der Forschung und mit den allgemein anerkannten und 
üblichen Methoden noch nicht oder nur mit unverhält-
nismässigem Aufwand als solche erkennbar war,
iii.
die Fälschung (nach Kollers sorgfältiger Einschätzung) 
vor 1880 hergestellt wurde oder  
iv.
es sich beim Kaufobjekt um ein Gemälde, Aquarell, eine 
Zeichnung oder Skulptur handelt, das gemäss den An-
gaben im Online-Auktionskatalog vor 1880 entstanden 
sein müsste.

4.3 Der Käufer kann von Koller (als Vertreterin des 
Einlieferers) die Rückabwicklung ab dem Tag des Zu-
schlages für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren (drei 
(3) Wochen für Schmuck) verlangen. Das Recht zur 
Rückabwicklung wird ausschliesslich dem Käufer ein-
geräumt und darf nicht an Dritte abgetreten werden. 
Die Geltendmachung des Anspruchs setzt voraus, dass 
der Käufer gegenüber Koller sofort nach Entdeckung 
des Mangels mit eingeschriebenem Brief Mängelrüge 
erhebt und Koller das gefälschte Kaufobjekt im gleichen 
Zustand, wie es ihm übergeben wurde, und unbelastet 
von Ansprüchen Dritter, zurückgibt. Der Käufer hat den 
Nachweis zu erbringen, dass es sich beim Objekt um 
eine Fälschung handelt. Koller kann vom Käufer ver-
langen, dass dieser auf eigene Kosten Gutachten von 
zwei unabhängigen und in dem Bereich anerkannten 
Experten einholt, ist jedoch nicht an solche Gutachten 
gebunden und behält sich das Recht vor, zusätzlichen 
Expertenrat auf eigene Kosten einzuholen. 

4.4 Koller kann (als Vertreterin des Einlieferers) nach 
freiem Ermessen auf die Geltendmachung eines Aus-
schlussgrundes gemäss vorstehender Ziffer 4.3 oder 
auf die Erfüllung von Voraussetzungen nach obiger Zif-
fer 4.2 verzichten.

4.5 Sollte der Kaufvertrag im Einklang mit den Bestim-
mungen dieser Ziffer 4 rückgängig gemacht werden, 
schuldet der Einlieferer dem Käufer die Rückerstat-
tung des Kaufpreises (und gegebenenfalls die bezahlte 
MWST). Sodann wird Koller dem Käufer das Aufgeld plus 
bezahlte MWST zurückerstatten. Koller wird gegenüber 
dem Käufer unter keinem Rechtstitel zur Rückzahlung 
des Kaufpreises verpflichtet. 

5. Haftungsausschluss
5.1 Die Steigerungsobjekte werden in dem Zustand 
versteigert, in dem sie sich im Augenblick des Zuschlags 
befinden. Bei den mittels Online-Auktion angebotenen 
Steigerungsobjekten handelt es sich um «gebrauchte» 
Waren. Diese befinden sich naturgemäss nicht mehr in 
neuwertigem Zustand.

5.2 Zu jedem Objekt beinhaltet der Online-Auktions-
katalog eine Beschreibung und üblicherweise eine 
Abbildung. Die Informationen in den Online-Aukti-
onskatalogen, sowie Zustandsberichte von Koller, die 
vor der Auktion angefordert werden können, geben 
lediglich ein allgemeines Bild und eine unverbindliche 
Einschätzung von Koller wieder. Weder der Einlieferer 
noch Koller übernehmen für die Katalogangaben eine 
Haftung. Koller kann dem Bieter keine zusätzlichen 
(über den Online-Auktionskatalog hinausgehenden) 
Objektinformationen, Zustandsberichte oder Fotos 
liefern. Die Objekte können während der von Koller auf 
der Webseite oder in den Online-Auktionskatalogen 
publizierten Vorbesichtigungszeit an den von Koller in 
den entsprechenden Online-Auktionskatalogen an-
gegebenen Örtlichkeiten besichtigt werden. Entspre-
chend wird der Käufer aufgefordert, das Objekt vor der 
Auktion in Augenschein zu nehmen, und sich, allenfalls 
unter Heranziehung unabhängiger Fachberatung, ein 
eigenes Urteil über die Übereinstimmung des Objekts 
mit der Beschreibung im Online-Auktionskatalog zu 
bilden. Für die Objektbeschreibungen ist die aktuellste 
vor Ablauf der Online-Auktion auf der Webseite aufge-
schaltete Ausgabe des Online-Auktionskatalogs (inkl. 
allfälliger Ergänzungen und Änderungen) in deutscher 
Sprache ausschliesslich massgebend. Koller behält 
sich das Recht vor, zur Meinungsbildung Experten oder 
Fachkräfte ihrer Wahl beizuziehen und sich auf diese 
abzustützen. Koller kann für die Richtigkeit solcher Mei-
nungen nicht verantwortlich gemacht werden. Solche 
Expertenmeinungen oder Gutachten stellen genauso 
wenig wie von Koller vorgenommene Objektbeschrei-
bungen oder sonstige Aussagen über ein Objekt (in-

klusive Aussagen über dessen Wert) explizite oder still-
schweigende Zusicherungen dar.

5.3 Koller haftet, unter Vorbehalt zwingender gesetz-
licher Bestimmungen, nicht für die Nichtverfügbarkeit 
der Webseite, den Ausfall einzelner oder sämtlicher 
Webseite-Funktionen oder Fehlfunktionen der Websei-
te resp. der Online-Auktions-Plattform. Insbesondere 
haftet Koller nicht für technische Probleme, aufgrund 
derer Gebote nicht, verspätet oder fehlerhaft ange-
nommen oder verarbeitet werden. Koller übernimmt 
insbesondere keine Gewähr für die Übereinstimmung 
der Systemzeituhrzeit mit einer offiziell festgelegten 
Uhrzeit. Die Webseite resp. die Online-Auktions-Platt-
form kann wegen Wartungsarbeiten oder anderen 
Gründen zeitweise nicht oder nur beschränkt zur 
Verfügung stehen, ohne dass dem Bieter resp. dem 
Webseite-Nutzer hieraus Ansprüche gegenüber Koller 
erwachsen.

5.4 Koller haftet insbesondere nicht für Schäden, die 
Bietern, Käufern, Einlieferern, Webseite-Nutzern oder 
Dritten durch das Verhalten von anderen Bietern, 
Käufern, Einlieferern, Webseite-Nutzern oder Dritten 
im Zusammenhang mit der Nutzung oder dem Miss-
brauch der Webseite resp. der Online-Auktions-Platt-
form entstehen.

5.5 Koller übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, 
Korrektheit, Rechtsmässigkeit, Vollständigkeit oder 
Qualität des Inhalts der Webseiten, die über Links auf 
der Webseite erreichbar sind und schliesst jegliche Haf-
tung in diesem Zusammenhang aus.

5.6 Unter Vorbehalt von vorstehender Ziffer 4 wird jede 
Haftung für Rechts- und Sachmängel wegbedungen. 
Auch weitergehende oder andere Ansprüche des Käu-
fers gegen den Einlieferer oder Koller sind unter jedwel-
chem Rechtstitel (inklusive Irrtumsanfechtung gemäss 
Art. 23 ff. OR) ausgeschlossen.

6. Teilnahme an der Online-Auktion und Nutzung der 
Webseite
6.1 Es besteht kein Anspruch auf Registrierung, Mit-
gliedschaft oder Nutzung der Webseite und der ent-
sprechenden Online-Auktions-Plattform oder Inan-
spruchnahme von Dienstleistungen von Koller. Koller 
steht es insbesondere frei, jederzeit eine Anmeldung 
oder Registrierung abzulehnen, oder einen Bieter aus-
zuschliessen, eine Nutzung der Webseite zu verbieten 
oder eine Dienstleistung gegenüber einem Bieter oder 
Käufer einzustellen.

6.2 Um an der Online-Auktion teilzunehmen, müssen 
sich die Bieter mit der Eingabe ihrer abgefragten per-
sönlichen Angaben (vollständiger Vor- und Nachname, 
Geburtsdatum, Adresse des aktuellen Hauptwohnsit-
zes, Telefonnummer, Email-Adresse), einer gültigen 
Kreditkarte und ihrer Zustimmung zu den vorliegenden 
AAB sowie der Datenschutzerklärung auf der Webseite 
registrieren. Bei der Anmeldung eines Unternehmens 
sind anstatt oben aufgeführter persönlicher Angaben, 
der Name der Kontaktperson und überdies die vollstän-
dige Firma- und Unternehmensanschrift anzugeben. 
Koller kann zusätzliche Angaben und/oder Verifikatio-
nen (wie bspw. die Eingabe eines separat zugesendeten 
Aktivierungscodes) verlangen. Bei Änderungen oben 
erwähnter Angaben ist der Bieter verpflichtet, diese 
umgehend im Benutzerkonto auf der Webseite nach-
zuführen, so dass die Angaben jederzeit vollständig und 
korrekt sind. Die Registrierung ist persönlich und nicht 
übertragbar. Die Registrierung steht nur unbeschränkt 
handlungsfähigen, natürlichen oder juristischen Perso-
nen offen. Von der Mitgliedschaft ausgeschlossen sind 
minderjährige Personen (Personen unter 18 Jahren). 
Koller kann nach erfolgter Rechnungsstellung keine Na-
mens- oder Adressänderungen mehr vornehmen.

6.3 Bei jedem Zahlungsverzug des Käufers ist Koller be-
rechtigt, die Kreditkarte des Käufers bis zur Höhe des 
geschuldeten Betrages zu belasten. 

6.4 Es ist verboten, durch die Verwendung mehrerer 
Registrierungen oder im Zusammenwirken mit Regis-
trierungen Dritter oder mit anderen Bietern die Preise 
von Objekten, welche Gegenstand einer Online-Auk-
tion sind, zu beeinflussen zu versuchen und/oder zu 
manipulieren.

6.5 Koller kann von jedem Bieter die vorgängige Über-
weisung eines angemessenen Betrags als Sicherheit 
verlangen. Koller wird diesen Betrag nach der On-
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line-Auktion mit ihren und den Ansprüchen der Einliefe-
rer verrechnen und einen allfälligen Überschuss umge-
hend an den Käufer bzw. Bieter zurückerstatten. 

7. Entstehen des Kaufvertrages
7.1 Bei einer Online-Auktion werden Objekte der Ein-
lieferer während einer von Koller festgelegten Dauer 
(i.d.R. ca. 2 Wochen; «Gebotsfrist») zu einem bestimm-
ten Mindestpreis (Verkaufslimite) zu den in diesen AAB 
festgelegten Bedingungen auf der Webseite und in 
entsprechenden Online-Auktionskatalogen zum Ver-
kauf angeboten. Die Gebotsfristen enden an einem be-
stimmten von Koller festgelegten und auf der Webseite 
angegebenen Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit). Koller 
steht es jedoch frei, die Gebotsfrist zu verlängern, so-
weit dies zur ordnungsgemässen Durchführung der 
Online-Auktion als notwendig erscheint.

7.2 Die Bieter können während der gesamten Ge-
botsfrist für die entsprechenden Objekte gemäss On-
line-Auktionskatalog auf der Webseite ihre Gebote ab-
geben, sofern sie über eine aktive Registration auf der 
Webseite verfügen (siehe Ziffer 6). Beginnend beim von 
Koller oder vom Einlieferer festgelegten Mindestpreis 
(Verkaufslimite) können Bieter im gegenseitigen Wett-
streit Gebote für das entsprechende Objekt abgeben. 
Das Bieten erfolgt per Klick auf einen «Biet-Button». 
Nach Abgabe des Gebots mittels «Biet-Button» erhält 
der Bieter in einem Fenster, das sich öffnet, die Über-
sicht über den Kaufpreis gemäss Ziffer 3 (welcher ge-
schuldet ist, falls ein verbindlicher Kaufvertrag entsteht, 
siehe Ziffer 7.5 unten). Die Biet-Schritte (d.h. der Min-
destbetrag, um welchen man ein Gebot eines anderen 
Bieters überbieten kann) werden vor Beginn der On-
line-Auktion durch Koller festgelegt. Die Bieter können 
einen maximalen Gebotsauftrag hinterlegen. Dadurch 
wird das Gebot für den entsprechenden Bieter und das 
entsprechende Objekt (bei einem Gegengebot) au-
tomatisch immer einen (von Koller definierten) Schritt 
erhöht, bis der vom Bieter angegebene Maximalbetrag 
erreicht wird.

7.3 Dem Bieter resp. dem Käufer steht kein Widerrufs-
recht (des Verbrauchers) zu, weder gegenüber dem 
Einlieferer noch gegenüber Koller.

7.4 Bieter werden i.d.R. umgehend benachrichtigt, 
wenn ihr Gebot überboten wurde. Koller kann jedoch 
die rechtzeitige Zustellung solcher Nachrichten nicht 
garantieren. Wenn ein Bieter «realtime» über den Stand 
der Online-Auktion informiert sein möchte, so muss er 
die Online-Auktion direkt auf der Webseite verfolgen. 
Trifft innerhalb von 30 Sekunden vor Abschluss der 
Online-Auktion für ein bestimmtes Objekt ein neues 
Gebot ein, so verlängert sich die Gebotsfrist für dieses 
Objekt jeweils um weitere eine Minute.

7.5 Gebote können nur in den dafür vorgesehenen Ein-
gabemasken auf der entsprechenden Angebotsseite 
auf der Webseite gültig eingegeben werden. Die Ab-
gabe eines gültigen Gebots anlässlich der Online-Auk-
tion bedeutet die Annahme resp. die Akzeptanz des 
vom Einlieferer angebotenen Verkauf-Objekts zu den 
Konditionen gemäss diesen AAB (Antrag/Offerte) für 
den Fall, dass der Bieter am Ende der Gebotsfrist der 
Höchstbietende ist (Abschluss aufschiebend bedingter 
Kaufvertrag). Der Bieter bleibt demnach an sein Gebot 
(d.h. an den aufschiebend bedingten Kaufvertrag) ge-
bunden, bis sein Gebot überboten wird. Der Zuschlag 
erfolgt automatisch an den bei Ablauf der Gebotsfrist 
höchstbietenden Bieter, wodurch ohne weiteres, ein 
verbindlicher Vertrag zwischen dem Einlieferer und dem 
höchstbietenden Bieter betreffend das entsprechende 
Objekt zustande kommt. Mit Ablauf der Gebotsfrist 
wird von Koller eruiert, welcher Bieter das Höchstgebot 
eingereicht hat. Sind diese Bedingungen, die bei der 
Gebotsabgabe durch den Bieter eine aufschiebende 
Wirkung des Kaufvertrags erzeugt haben, eingetreten, 
ist durch den Ablauf der Gebotsfrist (mithin den Zu-
schlag) aus dem aufschiebend bedingten Vertrag ein 
rechtsgültiger verbindlicher Kaufvertrag zwischen Ein-
lieferer und höchstbietendem Bieter entstanden. Die 
Entscheidung über eine verbindliche Annahme resp. 
eines Akzepts eines Bieters bei Meinungsverschie-
denheiten, bei behaupteten Mehrfachgeboten, wenn 
ein Gebot übersehen oder nicht wahrgenommen wur-
de oder sonst unbeachtet blieb oder aus technischen 
Gründen nicht wahrgenommen werden konnte, obliegt 
ausschliesslich Koller.

7.6 Koller steht es frei, Steigerungsgegenstände zu-
rückzunehmen, selbst nach Beginn der Online-Auktion 

und selbst wenn dies für die Auktionsteilnehmer nicht 
erkennbar sein sollte. 

7.7 Koller behält sich das Recht vor, Nummern des 
Online-Auktionskatalogs ausserhalb der Reihenfolge 
anzubieten oder wegzulassen. Koller behält sich vor, ei-
nen Zuschlag bei Vorliegen besonderer Umstände nur 
«unter Vorbehalt» vorzunehmen. Erfolgt der Zuschlag 
unter Vorbehalt, so bleibt der Bieter noch während 14 
Tagen an sein Gebot gebunden. Er wird wieder frei, 
wenn die Erklärung von Koller, der Zuschlag sei definitiv, 
nicht innert dieser Frist bei ihm eintrifft.

7.8 Koller lehnt jede Haftung für nicht berücksichtigte 
Gebote aller Art, für nicht berücksichtigte Registrierun-
gen sowie für die verhinderte oder eingeschränkte Nut-
zung der Webseite und der Online-Auktions-Plattform 
durch die Bieter resp. Käufer ab.

8. Eigentumsübergang
8.1 Das Eigentum an einem ersteigerten Objekt geht 
auf den Käufer über, sobald der Kaufpreis und das Auf-
geld (inkl. MWST) vollständig bezahlt sind und Koller die-
se Zahlungen dem entsprechenden Objekt zugeordnet 
hat.

9. Abholung der ersteigerten Objekte
9.1 Die ersteigerten Gegenstände müssen vom Käufer 
innerhalb von 7 Tagen nach Abschluss der Online-Auk-
tion bei Koller während der Öffnungszeiten auf eigene 
Kosten abgeholt werden. Erfüllungsort des Kaufver-
trages zwischen Käufer und Einlieferer ist mithin der 
Geschäftssitz von Koller. Die Herausgabe erfolgt nach 
vollständiger Bezahlung des Kaufpreises sowie Aufgel-
des (inkl. MWST) und Zuordnung dieses Betrages zum 
ersteigerten Objekt durch Koller.

9.2 Während der vorgenannten Frist haftet Koller für 
Verlust, Diebstahl, Beschädigung oder Zerstörung zu-
geschlagener und bezahlter Objekte, jedoch nur bei 
grobfahrlässiger oder vorsätzlicher Handlung durch 
Koller und nur bis zur Höhe von Zuschlagspreis, Aufgeld 
und MWST. Nach Ablauf dieser Frist haftet Koller nicht 
mehr und es ist Sache des Käufers, für eine angemes-
sene Versicherung des ersteigerten Objekts zu sorgen. 
Für Rahmen und Glas kann keine Haftung übernommen 
werden. Werden die ersteigerten Objekte nicht innert 7 
Tagen abgeholt, lagert Koller diese wahlweise auf Kos-
ten und Gefahr des Käufers bei einer Firma ihrer Wahl 
oder in ihren eigenen Räumen zu einem Tagessatz von 
CHF 10 pro Objekt ein. Diese Kosten werden, unabhän-
gig von der Wahl der Zahlungsart durch den Käufer ge-
mäss Ziffer 10 unten, direkt der Kreditkarte des Käufers 
belastet oder (nach Wahl von Koller) zur Überweisung 
an Koller in Rechnung gestellt.

9.3 Die Transportkosten trägt der Käufer. Für Trans- 
portaufträge kontaktieren Sie bitte die auf unse-
rer Webseite oder auf der Rechung vorgeschlagene  
Transportfirma.

10. Bezahlung der ersteigerten Objekte
10.1 Die erfolgreichen Bieter (d.h. die Käufer) erhalten 
nach Abschluss der entsprechenden Online-Auktion 
per E-Mail eine Rechnung über alle Ankäufe, welche 
innert 7 Tagen nach Abschluss der Online-Auktion (d.h. 
nach Ablauf der Gebotsfrist) zu bezahlen ist. Allfällige 
Transport- und Versandkosten werden separat in Rech-
nung gestellt.

10.2 Koller kann Zahlungen des Käufers auch entgegen 
dessen anderslautenden Instruktionen auf jede belie-
bige Schuld des Käufers gegenüber Koller oder gegen-
über dem Einlieferer anrechnen und allfällige Forderun-
gen des Käufers gegen sie mit eigenen Ansprüchen 
verrechnen. Ist der Käufer im Zahlungsverzug, wird auf 
den Rechnungsbetrag ein Verzugszins von 10 % p.a. 
erhoben. Falls der Käufer den Rechnungsbetrag nicht 
innert der genannten Frist begleicht, ist Koller ohne 
weitere Rücksprache mit dem Käufer berechtigt, den 
geschuldeten Rechnungsbetrag der bei der Anmel-
dung hinterlegten Kreditkarte des Käufers zu belasten. 
In solchen Fällen wird auf den Rechnungsbetrag sodann 
eine Bearbeitungsgebühr zwischen 2 und 4% erhoben, 
die ebenfalls der Kreditkarte belastet wird.

10.3 Leistet der Käufer die geschuldete Zahlung nicht 
oder nicht rechtzeitig, kann Koller zudem namens des 
Einlieferers wahlweise (i) weiterhin die Erfüllung des 
Kaufvertrags verlangen oder (ii) ohne Fristansetzung 
auf Leistung des Käufers verzichten und vom Kaufver-
trag zurücktreten oder Schadenersatz wegen Nich-

terfüllung verlangen; im letzteren Fall ist Koller auch 
berechtigt, das Objekt ohne Beachtung eines Min-
destpreises (Verkaufslimite) entweder freihändig oder 
anlässlich einer Auktion zu verkaufen und den Erlös zur 
Reduktion der Schulden des Käufers zu verwenden. Ein 
allfälliger über dem ursprünglichen Zuschlagspreis lie-
gender Verkaufspreis wird an den Einlieferer ausbezahlt. 
Der Käufer haftet Koller und dem Einlieferer für allen aus 
der Nichtzahlung bzw. Zahlungsverspätung entstehen-
den Schaden. 

10.4 Bis zur vollständigen Bezahlung aller geschuldeten 
Beträge behält Koller an allen sich in ihrem Besitz be-
findlichen Objekten des Käufers ein Pfandrecht. Koller 
ist zur betreibungsrechtlichen oder privaten Verwer-
tung (inkl. Selbsteintritt) solcher Pfänder berechtigt. Die 
Einrede der vorgängigen Pfandverwertung nach Art. 41 
des Schweizer Schuldbetreibungs- und Konkursrechts 
ist ausgeschlossen.

11. Vertretung
Jeder Käufer haftet persönlich aus dem ihm erteilten 
Zuschlag und aus dem durch ihn eingegangenen Kauf-
vertrag mit dem Einlieferer gemäss Ziffer 7. Von Per-
sonen, die als Stellvertreter in fremdem Namen oder 
als Organ einer juristischen Person bieten, kann der 
Nachweis der Vertretungsbefugnis verlangt werden. 
Ein solcher Stellvertreter haftet mit dem Vertretenen 
unbeschränkt und solidarisch für die Erfüllung sämtli-
cher Verbindlichkeiten.

12. Verschiedene Bestimmungen
12.1 Die Datenschutzerklärung ist integraler und bin-
dender Teil dieser AAB.

12.2 Koller behält sich das Recht vor, einzelne oder alle 
Rechte und Pflichten aus diesen AAB an einen Dritten 
zu übertragen oder durch einen Dritten ausüben zu 
lassen. Der Bieter resp. der Käufer ist nicht berechtigt, 
Rechte und Pflichten aus diesen AAB Dritten zu über-
tragen.

12.3 Koller behält sich das Recht vor, Abbildungen sowie 
Auktionsresultate von verkauften Objekten in den eige-
nen Publikationen und in den Medien zu veröffentlichen 
und damit Werbung zu betreiben.  

12.4 Koller hält sich an die anwendbaren datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen und trifft angemessene 
technische und organisatorische Vorkehrungen zum 
Schutz der ihr anvertrauten Personendaten. Gibt Koller 
Dritten Personendaten bekannt, sorgt sie dafür, dass 
diese nur soweit bearbeitet werden, als sie es selbst tun 
dürfte. Weitere Angaben zur Bearbeitung von Perso-
nendaten können der Datenschutzerklärung von Koller 
(abrufbar auf ihrer Webseite) entnommen werden.

12.5 Die AAB sind Bestandteil jedes einzelnen an der 
Auktion geschlossenen Kaufvertrags, jeder einzelnen 
Teilnahme an Online-Auktionen und jedes einzelnen 
Besuchs der Webseite durch den Bieter resp. den Käu-
fer. Abänderungen sind nur mit schriftlichem Einver-
ständnis von Koller verbindlich. 

12.6 Sollten einzelne Bestimmungen dieser AAB ganz 
oder teilweise nichtig und/oder unwirksam sein, bleibt 
die Gültigkeit und/oder Wirksamkeit der übrigen Be-
stimmungen oder Teile solcher Bestimmungen unbe-
rührt. Die ungültigen und/oder unwirksamen Bestim-
mungen werden durch solche ersetzt, die dem Sinn 
und Zweck der ungültigen und/oder unwirksamen Be-
stimmungen in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich 
am nächsten kommt. Das gleiche gilt bei eventuellen 
Lücken der Regelung.

12.7 Diese AAB und alle Änderungen daran unterliegen 
Schweizer Recht, unter Ausschluss von allfälligen Ver-
weisungen des Bundesgesetzes über das Internationa-
le Privatrecht (IPRG) und unter Ausschluss des Wiener 
Kaufrechts (UN-Kaufrecht). 

12.8 Für die Beurteilung von Streitigkeiten (unter Ein-
schluss der Geltendmachung von Verrechnungen und 
Gegenforderungen), welche aus oder im Zusammen-
hang mit diesen AAB (einschliesslich deren Gültigkeit, 
Rechtswirkung, Auslegung oder Erfüllung) entstehen, 
sind ausschliesslich die Gerichte des Kantons Zürich 
/ Schweiz zuständig. Koller ist aber berechtigt, ein Ver-
fahren vor jedem sonst zuständigen Gericht anhängig 
zu machen.

Zürich, 1. Februar 2024


